
 
 
An die  
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 
Fakultät II 
Institut der Künste – Abteilung Kunst 
Institutssekretariat z. H. Frau Steinhauer 
Oberbettringer Str. 200 
73525 Schwäbisch Gmünd Tel. 07171 983-435 
 
 
Antrag auf Teilnahme an der Eignungsprüfung im Fach Kunst 
an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 
 

1. Name, Vorname:  _______________________________________________________________  
 
2. Geburtsdatum:  _______________________________________________________________  
 
3. Straße und Hausnummer:  _______________________________________________________________  
 
4. Postleitzahl und Ort:  _______________________________________________________________  
 
5. Telefon:  _______________________________________________________________  
 
6. E-Mail:  _______________________________________________________________  
 
7. Geschlecht: weiblich männlich divers 
 
8. Antrag 

8.1 Ich werde meine Hochschulzugangsberechtigung am  _______________   erwerben 
und bin zurzeit in der Jahrgangsstufe 13. 

8.2 Ich habe meine Hochschulzugangsberechtigung am   erworben. ________________ 
8.3 Ich beantrage zum 1. Mal die Teilnahme an der Eignungsprüfung für das Fach Kunst. 

8.4 Ich wiederhole die Eignungsprüfung für das Fach Kunst und weiß, dass die Prüfung nur ein-
mal wiederholt werden kann. 

 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche und unvoll-
ständige Angaben zum Ausschluss von der Eignungsprüfung führen. Die unten aufgeführten Rücktrittsbedin-
gungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 _________________________________   _____________________________________________  

Datum  Unterschrift 
 
Nur vollständig und in Druckschrift ausgefüllte Anmeldungen können bearbeitet werden! 
 
 
 

Bei Rücktritt beachten: 
Versäumen Sie, sich bei Rücktritt rechtzeitig (schriftlich oder telefonisch 07171 983-435) ab-
zumelden, tritt § 7 der Verordnung in Kraft: 
1. Tritt ein / eine Bewerber/in ohne Genehmigung des Prüfungsausschusses von der Prüfung zurück, so 

gilt diese als nicht bestanden. 
2. Wird der Rücktritt genehmigt, so gilt die Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmigung darf nur 

erteilt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen, insbesondere wenn der / die Bewerber/in durch 
Krankheit an der Ablegung der Prüfung gehindert ist. Der Prüfungsausschuss kann die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses verlangen. 

(Auszug aus der gemeinsamen Satzung der Pädagogischen Hochschule Baden-Württembergs über den Nachweis der künstlerischen 
Eignung im Lehramtsstudiengang Kunst vom 20.03.2018.) 
 



 
 
 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die in der Mappe eingereichten Arbeiten selbst angefertigt habe. 
 
 
 
 ________________________________   ___________________________________  

Datum Unterschrift 
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